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Veröffentlichung eines Genehmigungsbescheides 
für eine Anlage entsprechend der 

Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) 

Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf, den 22.11.2018 
53.03-0077961-0010-G16,8a-0046/18 

Erteilung einer Genehmigung gemäß §§ 16, 6 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur wesentlichen Änderung 
der Kokerei Huckingen durch die Installation einer Verbindungslei-
tung zwischen den beiden Rohgassystemen Batterie 1 und 2 der 

Firma Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH in Duisburg. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat der Firma Hüttenwerke Krupp 
Mannesmann GmbH mit Bescheid vom 14.11.2018 die Genehmigung 
gemäß §§ 16, 6 BImSchG für die wesentliche Änderung der Kokerei 
Huckingen am Standort Ehinger Straße 200 in 47259 Duisburg erteilt. 

Gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG ist der Genehmigungsbescheid unter 
Hinweis auf die Bezeichnung des für die betreffende Anlage maßgebli-
chen BVT-Merkblattes im Internet öffentlich bekannt zu machen. 

 

BVT-Merkblatt: Eisen- und Stahlerzeugung 

Link zu den BVT-Merkblättern    Link BVT-Merkblätter 

Im Auftrag 

Gez. Brigitte Thiel 

http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/umweltinspektionen/Link_BVT_Merkblaetter.html
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Anlage 1 
zum Genehmigungsbescheid 
53.03-0077961-0010-G16,8a-0046/18 

Verzeichnis der Antragsunterlagen 

Ordner 1 von 2 

0. Inhaltsverzeichnis ……………………………………….. 2 Blatt 

1. Antragsschreiben der Hüttenwerke Krupp Mannes-

mann GmbH vom 25.06.2018, Az.: TU Tü ..…..……... 

 

6 Blatt 

2. o Formular 1, Blatt 1 und 2: Antrag nach §§ 8a, 16 

BImSchG vom 15.06.2018 ………..…...………….. 

o Formular 1, Blatt 3, Genehmigungsbestand der 

gesamten Anlage, Stand: 10/2017 …………..…… 

o Anhang zum Formular 1, Blatt 3, Genehmigungs-

bestand der Kokerei ……………………………….. 

 

3 Blatt 

 

1 Blatt 

 

4 Blatt 

3. o Stellungnahme des Immissionsschutz-, Abfall- 

und Gewässerschutzbeauftragten zu Immissions-

schutz sowie zu Abfall- und Gewässerschutzbe-

langen ……………………………………………….. 

o Stellungnahme des Störfallbeauftragten …..……. 

o Einbindungserklärung der Werkfeuerwehr zu 

Brandschutzmaßnahmen …………………………. 

o Stellungnahme des Betriebsrates zu Arbeits-

schutzmaßnahmen ……..…………………..……… 

o Stellungnahme der Fachkraft für Arbeitssicherheit 

zu Arbeitsschutzmaßnahmen ….………….……… 

 

 

 

1 Blatt 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

4. Grundsätzliche Ausführung zu den Formularen 2 – 7  

o Formular 2: Gliederung der Anlagen Anlagenbe-

reich AB 0014 „Gasbehandlung“ in Betriebs-

einheiten ………………………..……..……………. 

 

1 Blatt 

 

 

1 Blatt 
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o Formular 3, Blatt 1: Technische Daten …………... 

o Formular 3, Blatt 2: Technische Daten …………... 

o Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen ………………………………………………. 

4 Blatt 

2 Blatt 

 

1 Blatt 

5. Anlagen- und Betriebsbeschreibung ...…….………..… 10 Blatt 

6. Der Bauantrag inkl. Brandschutzkonzept (TI-G036) ist 

in einem separaten Ordner dem Antrag beigefügt ….. 

 

1 Blatt 

7. Arbeitsschutzmaßnahmen, Stand: 29.03.2018 .…..…. 2 Blatt 

8. Schallprognose für die neu geplante Verbindungs-

leitung zwischen den beiden Rohgassystemen der 

Batterien 1 und 2 der Müller-BBM GmbH vom 

25.05.2018, Bericht Nr. M143524/01, incl. Anhang A 

und B .……………….……………………………………. 

 

 

 

 

18 Blatt 

9. Projektbezogener Sicherheitsbericht gemäß § 9 Stör-

fallverordnung für die Verbindungsleitung zwischen 

den beiden Rohgassystemen der Batterien 1 und 2  

im Betriebsbereich der Kokerei HKM, Stand: August 

2018, incl. 2 Anlagen ……………………………….…… 

o Tabelle IV.2.3: Sicherheitsbereicht für die Kokerei 

Batterie 2, Stand: Juli 2018 ……………………….. 

o Tabelle IV.3: Projektbezogener Sicherheitsbericht 

für die Kokereierweiterung, Stand: Juli 2018 ……. 

o Lageplan, Maßstab 1 : 500 ……………………….. 

- Absteuerung Rohgas Batt. 1 & 2, Gasum-

schluß, Maßstab 1 : 50, ZNG-504897, Stand: 

31.01.2018 ……………………………………… 

- Kokereigasleitung Verfahrensfließbild, ZNG-

473180, Stand: 26.02.2018 …………………… 

- Koksgasleitung R+I-Fließbild, ZNG-383669, 

Stand: 07.07.2018 ……………………………… 

- Koksgasleitung R+I-Fließbild Teil 1, ZNG-

280627, Stand: 20.07.2018 …………………… 

 

 

 

 

30 Blatt 

 

15 Blatt 

 

12 Blatt 

1 Blatt 

 

 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

 

1 Blatt 
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- Koksgasleitung Stoff-Fluss-Schema, ZNG-

248334, Stand: 20.07.2018 …………………… 

o Stellungnahme zur möglichen Veränderung des 

angemessenen Abstands nach Leitfaden KAS 18 

durch die geplante Verbindungsleitung zwischen 

zwischen den Gasstraßen der Batterie 1 und 

Batterie 2 der Kokerei im Betriebsbereich der 

HKM des TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 

vom 29.03.2018, Az.: SEIS-E.20170816.152109  

 

1 Blatt 

 

 

 

 

 

 

4 Blatt 

10. Ausführungen zur Umsetzung der Anforderungen aus 

der AwSV ………………………………………………… 

 

1 Blatt 

11. Ergänzung AZB …………..………..……………………. 1 Blatt 

12. Gutachten „Absteuerung Rohgas, Gasleitung 

Downcomer“, Neubau einer Stahlstütze, – Umwelt-

technische Untersuchungen und Begutachtung – der 

arccon Ingenieurgesellschft mbH vom 11.01.2018, 

Vorhaben: DU174301, incl Anlagen 1 – 4 ….…...……. 

 

 

 

 

18 Blatt 

13. Angaben zur Genehmigung und Überwachung von 

Emissionen gemäß dem Treibhausgasemissions-

handelsgesetz (TEHG) …………………………………. 

 

 

1 Blatt 

14. Angaben gemäß § 7 UVPG, Stand: 03.05.2018 …….. 5 Blatt 

15. o Ausschnitt Topographische Karte, Maßstab 1 : 

25.000 …………………………………………......... 

o Orientierung zum Lageplan 09-742 z. Bauge-

such, Maßstab 1 : 5000, Stand: 25.09.2017 ……. 

o Absteuerung Rohgas Batt. 1 & 2, Gasumschluß, 

Maßstab 1 : 50, ZNG-504897, Stand: 31.01.2018 

 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

16. o Gliederung der Werksbereiche HKM, Stand: 

22.02.2001 ………………………………..………… 

o WB 10: Kokerei, Stand: 25.08.2017 ……………… 

o AB 0014: Gasaufbereitung; AB 0015: Kohlen-

wertstoffanlagen, Stand: 26.10.2011 …………….. 

 

1 Blatt 

1 Blatt 

 

1 Blatt 
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Ordner 2 von 2 

o Inhaltsverzeichnis zum Bauantrag ……………. 

o Statistik der Baugenehmigungen ………………………….. 

Statistik der Baufertigstellungen …………………………… 

o Bauantrag vom 18./19.06.2018 ……………………………. 

o Baubeschreibung vom 18.06.2018, insgesamt ………….. 

o Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen vom 

18.06.2018 …………………………………………………… 

o Lageplan, Maßstab 1 : 500, Stand: 14.06.2018 …………. 

o Orientierung zum Lageplan 09-742 z. Baugesuch, 

Maßstab 1 : 5000, Stand: 14.06.2018 …………………….. 

o Absteuerung Rohgas Batt. 1 & 2, Gasumschluß, 

Maßstab 1 : 50, ZNG-504897, Stand: 31.01.2018 ………. 

Rohgasleitung DN600/Batterie 1 u. 2 Gasumschluß, 

Maßstab 1 : 25 / 1 : 10, ZNG-504898, Stand:25.01.2018 . 

Fundament, Schal- und Bewehrungsplan, Absteuerung 

Rohgas, Gasltg. Downcomer, Maßstaß 1: 50 / 1 : 25, 

ZNG-504908, Stand: 23.02.2017 ………………………….. 

Bedienungsbühne, Regelarmatur, Gasumschluß, Maß-

stab 1 : 50 / 1 : 20, ZNG-515106, Stand: 31.01.2018 …… 

o Gutachten „Absteuerung Rohgas, Gasleitung 

Downcomer“, Neubau einer Stahlstütze, – Baugrunder-

kundung, Baugrundbeurteilung und geotechnische 

Beratung – der arccon Ingenieurgesellschft mbH vom 

21.12.2017, Vorhaben: DU174301, incl 2 Anlagen ..……. 

o Brandschutzkonzept nach § 54 Bau0 NRW für die 

Errichtung einer Verbindungsleitung zwischen zwischen 

den Gasstraßen der Batterie 1 und Batterie 2 im Bereich 

1 Blatt 

2 Blatt 

1 Blatt 

2 Blatt 

4 Blatt 

 

4 Blatt 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

 

 

1 Blatt 

 

1 Blatt 

 

 

 

 

15 Blatt 

 

 

 

o BE 0410: Vorkühler, Stand: 03.01.2017 …………. 1 Blatt 

17. Sicherheitsdatenblatt Koksofengas …………………… 9 Blatt 

18. MANAGEMENT SYSTEM ZERTIFIKAT ……………… 1 Blatt 
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der Kokerei auf dem Werksgelände in Duisbueg der IDN 

Brandschutz Beratende Ingenieure Kläß Parf mbB vom 

01.06.2018, Auftr.-Nr. 44364, incl. 1 Anlage …………...... 

o Nachweis Architektenkammer Nordrhein-Westfalen ….… 

Bescheinigung Berufs-Haftpflichtversicherung …………… 

 

 

 

19 Blatt 

1 Blatt 

1 Blatt 
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Anlage 2 
zum Genehmigungsbescheid 
53.03-0077961-0010-G16,8a-0046/18 

Nebenbestimmungen (§ 12 BImSchG) 

Auflagen 

1. Allgemeines 

1.1 Der Betrieb der Anlagen muss nach den mit diesem Zulas-

sungsbescheid verbundenen Antragsunterlagen erfolgen, sofern 

in den nachstehenden Nebenbestimmungen keine abweichen-

den Regelungen getroffen sind. 

1.2 Die Nebenbestimmungen der bisher für die Anlage erteilten Ge-

nehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse bleiben weiterhin 

gültig, soweit sie nicht durch diesen Bescheid geändert oder er-

gänzt werden. Sie gelten insoweit auch für das Vorhaben, das 

Gegenstand dieses Bescheides ist. 

1.3 Der Zulassungsbescheid (zumindest eine Fotokopie) einschließ-

lich der zugehörigen Unterlagen ist an der Betriebsstätte jeder-

zeit bereitzuhalten und den Angehörigen der zuständigen Be-

hörde sowie deren Beauftragten auf Verlangen zur Einsicht vor-

zulegen. 

1.4 Unberührt von der Anzeigepflicht nach der Umwelt-

Schadensanzeige-Verordnung vom 21.02.1995 (GV. NW. S. 

196) ist die Bezirksregierung Düsseldorf über alle Ereignisse 

beim Betrieb der Anlage, durch die die Nachbarschaft oder All-

gemeinheit – insbesondere durch luftverunreinigende Immissio-

nen – erheblich belästigt oder gefährdet werden könnte, unver-

züglich fernmündlich oder durch Telefax zu unterrichten. 
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Unabhängig davon sind sofort alle Maßnahmen zu ergreifen, die 

zur Abstellung des Ereignisses bzw. der Belästigung oder Ge-

fährdung erforderlich sind. Ferner sind schriftliche Aufzeichnun-

gen zu führen, aus denen folgendes hervorgeht: 

a) Art des Ereignisses, 

b) Ursache des Ereignisses, 

c) Zeitpunkt des Ereignisses, 

d) Dauer des Ereignisses, 

e) Menge, der durch das Ereignis zusätzlich aufgetretenen 

luftverunreinigenden Emissionen (Schätzung), 

f) getroffene Maßnahmen zur Beseitigung und zur künftigen 

Verhinderung des Ereignisses. 

Die schriftlichen Aufzeichnungen sind mindestens drei Jahre 

aufzubewahren und der Bezirksregierung Düsseldorf auf Ver-

langen vorzulegen. 

Der Bezirksregierung Düsseldorf ist auf Anforderung ein umfas-

sender Bericht über die Ursachen des Ereignisses zuzusenden. 

2. Stadt Duisburg 

Bauordnungsrecht 

2.1 Dem Amt für Baurecht und Bauberatung – Abteilung untere 

Bauaufsicht – ist der Beginn der Bauarbeiten, die Fertigstellung 

des Rohbaus und die abschließende Fertigstellung eine Woche 

vorher schriftlich anzuzeigen. 

2.2 Der Standsicherheitsnachweis muss 2 Wochen vor Beginn der 

Bauausführung des jeweiligen Bauteils oder Bauabschnittes 

durch eine/n staatlich anerkannte/n Sachverständige/n geprüft 

sein und der Bauordnung der Stadt Duisburg vorliegen. Der/Die 

Entwurfsverfasser/in trägt die Verantwortung, dass die 

nachgereichten Bauvorlagen mit dem genehmigten Entwurf und 

den öffentlich-rechtlichen Vorschriften übereinstimmen. 
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2.3 Die genehmigten Bauvorlagen sind an der Betriebsstätte oder in 

der zuständigen Verwaltung auf dem Werksgelände jederzeit 

bereitzuhalten und den beauftragten Mitarbeitern des Amtes für 

Baurecht und Bauberatung auf Verlangen vorzulegen. 

Kampfmittel 

2.4 Mit dem Beginn der Bauarbeiten darf erst nach Ausräumung des 

Kampfmittelverdachtes begonnen werden. Der feststellende Teil 

der Baugenehmigung, der die Übereinstimmung des Bauvorha-

bens mit dem geltenden Recht bestätigt, bleibt unangetastet, 

der verfügende Teil, der die sogenannte „Baufreigabe“ beinhal-

tet, wird hiermit aufschiebend bedingt. 

Umweltamt – untere Bodenschutzbehörde 

2.5 Bei den Tiefbauarbeiten ist gezielt auf schädliche Bodenverän-

derungen zu achten. Sollten sich Hinweise auf derartige Verun-

reinigungen ergeben, so ist das Umweltamt, Untere Boden-

schutzbehörde, entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung 

gemäß § 2 Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 unver-

züglich zu informieren. 
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Anlage 3 
zum Genehmigungsbescheid 
53.03-0077961-0010-G16,8a-0046/18 

Hinweise 

1. Allgemeines 

1.1 Ergibt sich, dass nach wesentlicher Änderung der Anlage die All-

gemeinheit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erheblichen 

Nachteilen oder erheblichen Belästigungen geschützt ist, so kann 

die Bezirksregierung Düsseldorf nachträgliche Anordnungen 

gem. § 17 BImSchG treffen. 

2. Stadt Duisburg 

Brandschutz 

2.1 Änderungen und Ergänzungen des Brandschutzkonzeptes nach 

Erteilung der Baugenehmigung bedürfen einer zusätzlichen Bau-

genehmigung. 

Bauordnungsrecht 

2.2 Die planungsrechtliche Prüfung ist neben der bauordnungsrecht-

lichen Prüfung (z.B. Stellplatznachweis) und der Prüfung des 

Baunebenrechts (z.B. Denkmalschutz, Baumschutz) ein Teil der 

Prüfung im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens. Eine 

Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn alle öffentlich – rechtlichen 

Vorschriften eingehalten sind. Durch das Verfahren ist sicherge-

stellt, dass alle betroffenen Rechtsbereiche beteiligt werden. Die 

Baugenehmigung darf erst dann erteilt werden, wenn alle öffent-

lich – rechtlich relevanten Tatbestände geklärt sind. 
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Abwasserbeseitigung 

2.3 Mit Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf (54.40.31-2/94) 

vom 12.10.1994 wurde die Stadt Duisburg (Rechtsnachfolgerin 

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR) von der Abwasserbeseiti-

gungspflicht für die Direkteinleitungen auf dem Werksgelände der 

Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) GmbH befreit. 

2.4 Die Pflicht wurde in vollem Umfang auf die HKM GmbH übertra-

gen. Das betreffende Bauvorhaben befindet sich in einem Be-

reich, der nicht indirekt über die öffentliche Kanalisation entwäs-

sert wird, er unterliegt daher der Abwasserbeseitigungspflicht der 

HKM GmbH. Die zuständige Behörde für die Direkteinleitungen 

der HKM GmbH ist die Bezirksregierung Düsseldorf. 

3. Immissionsschutz 

3.1 Änderungsgenehmigung 

Gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG bedarf die Änderung der Lage, der 

Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage einer Genehmi-

gung, wenn durch die Änderung nachteilige Auswirkungen her-

vorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach § 6 

Abs. 1 Nr. 1 erheblich sein können. Diese Genehmigung kann 

insbesondere erforderlich sein, wenn aufgrund anderer behördli-

cher Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligun-

gen, Dispense - z. B. nach der Bauordnung NRW etc. -) Ände-

rungen (im o.g. Sinn) der Lage, der Beschaffenheit oder des Be-

triebs der durch diesen Bescheid genehmigten Anlage notwendig 

werden. 

3.2 Änderungsanzeige 

Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs ei-

ner genehmigungsbedürftigen Anlage ist, sofern eine Genehmi-

gung nach § 16 BImSchG nicht beantragt wird, der Bezirksregie-

rung Düsseldorf nach § 15 Abs. 1 BImSchG mindestens einen 

Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftlich 

anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BImSchG ge-

nannten Schutzgüter auswirken kann. 
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3.3 Schadensanzeige 

Erhebliche Schadensereignisse (z.B. gesundheitliche Beeinträch-

tigungen von Menschen außerhalb der Anlage, Belästigungen 

zahlreicher Personen, Schädigung bedeutender Teile der Umwelt 

mit mehr als 500.000 € innerhalb der Anlage oder 100.000 € au-

ßerhalb der Anlage) sind unverzüglich der Bezirksregierung Düs-

seldorf anzuzeigen. 

Wird eine solche Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 

stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geld-

buße geahndet werden (Ordnungsbehördliche Verordnung über 

die unverzügliche Anzeige von Unfällen, Schadensfällen und 

umweltgefährdenden Betriebsstörungen - Schadensanzeige-

Verordnung - vom 21.2.1995 (GV. NW. vom 01.04.1995 S. 196). 

4. Landschafts- und Naturschutz 

4.1 Der Bauherr/die Bauherrin darf nicht gegen die im Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz 

verstoßen, die unter anderem für alle europäisch geschützte Ar-

ten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fleder-

mausarten, Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Laubfrosch, 

Kreuzkröte, Zauneidechse). 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere 

dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören 

oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder 

zu zerstören. 

Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschrif-

ten der §§ 69 ff BNatSchG. Die zuständige untere Landschafts-

behörde kann unter Umständen eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 

BNatSchG gewähren, sofern eine unzumutbare Belastung vor-

liegt. 

Weitere Informationen: 

 im Internet im Fachinformationssystem „Geschützte Arten 

in Nordrhein-Westfalen“ (http://www.naturschutz-fachinfor-

mationssysteme-nrw.de/artenschutz/de/start unter: Liste 

der geschützten Arten in NRW  Artengruppen) 
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 bei der zuständigen unteren Landschaftsbehörde des 

Kreises bzw. der kreisfreien Stadt.“ 
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